
Studierendenrat der Universität Bremen                     Drucksache: XIV/5  

14. Wahlperiode                                         04.10.2011  

  

Thema:   Gewährung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Betätigungen in 
der Studierendenschaft und Vergabe von Stellen 

 

AntragsstellerInnen: SR-Mitglieder der Listen AfA, CG, SDS 

  

Der Studierendenrat möge beschließen: 

1. Der Studierendenrat gewährt für die nachstehenden Ämter der Studierendenschaft 
monatliche Aufwandsentschädigungen in jeweils nebenstehender Höhe: 
 

a. Mitglieder des Vorstandes des AStA   500,00 € 
 

b. ReferentInnen des AStA     401,00 € 
 

c. Beauftragte des AStA gem. § 7 Abs. 6 GrundO   401,00 € 
 oder       175,00 € 
 oder            keine. 

Sollen für einzelne Beauftragtenpositionen Aufwandsentschädigungen nach c. verge-
ben werden, beschließt diese der Studierendenrat auf Vorschlag des AStA. 

2. Nicht-ehrenamtliche Stellen sind für die Studierendenschaft öffentlich auszuschrei-
ben. Der AStA kann hiervon nur abweichen, wenn eine unvorhersehbar vakant ge-
wordene Stelle unabweisbar sofort neu besetzt werden muss. Dies ist dem Studie-
rendenrat unverzüglich begründet darzulegen. 

 

Begründung  

 Der Beschluss holt die von der Grundordnung geforderte und nach den Grundsätzen der 
Transparenz unabdingbare Praxis nach, die Aufwandsentschädigungen vom Studierenden-
rat und nicht vom AStA selbst festlegen zu lassen. Die Höhe der Aufwandsentschädigungen 
versucht, der oft sehr unterschiedlichen Arbeitsbelastung der verschiedenen Aufgaben ge-
recht zu werden, orientiert sich aber primär an der sozialversicherungsrechtlich für die Stu-
dierendenschaft jeweils günstigsten Summe. Im Falle der Beauftragten wird eine flexible 
Handhabung eingeführt, wobei das Letztentscheidungsrecht dem SR vorbehalten bleibt.   

Gleichzeitig institutionalisiert der Beschluss die Bestellung von Beauftragten und legt so die 
Grundlage für eine transparentere und demokratischere Vergabe von Aufgaben des AStA, 
indem zukünftig klar nach ehrenamtlichen und nicht-ehrenamtlichen Stellen unterschieden 
wird. Erstere können politisch bestimmt werden, letztere sind auszuschreiben. Verbunden 
mit einer klaren Rechenschaftspflicht gewährleistet der Beschluss die nötige Flexibilität in-
nerhalb der gemachten Vorgaben. 

 


